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Wer soll das bezahlen?
Die P/Zegefznaazieruzig ist ein
Ziezss Lzznsfrzftenes 77iezna.

Der BundesraZ scZiZägf dem

ParZameziZ vor, dze Kosten

nocti sZär/cer aZs öis/ter an/'

die Betroffenen aözaiväZzen.

Besser wäre es aZterdzngs, das

Bisz/co der PfZegeZiedürftzg/cezt

würde ZtoZZe/cfz'y aögeszc/iert.

VON KURT SEIFERT *

Die
Neuordnung der Pflegefinan-

zierung ist ein undankbares Ge-

schäft. Das musste Bundesrat
Pascal Couchepin bei der Vorstellung der
bundesrätlichen Botschaft Mitte Februar
erfahren: Bereits die beiden im Sommer
2004 in die Vernehmlassung gegebenen
Modelle fanden mehrheitlich keine Zu-

Stimmung, und das jetzt präsentierte Mo-
dell vermag ausser den Krankenversiche-

rem niemanden zu befriedigen.
Das entscheidende Ziel des Bundes-

rates ist es denn auch, den Kostenanstieg
der Langzeitpflege für die Krankenkassen
in Grenzen zu halten. Ginge es nach dem
Wortlaut des geltenden Krankenversiche-

rungsgesetzes, miissten die Kassen Pfle-

geleistungen im Wert von rund einer Mil-
liarde Franken zusätzlich übernehmen.
Dies hätte einen zehnprozentigen Prä-

mienschub zur Folge - mit kaum abseh-
baren Konsequenzen fürs heutige Finan-

zierungssystem des Gesundheitswesens.

Widerstand formiert sich
Kein Wunder, dass die Frage der Kosten-

Verteilung in der Langzeitpflege wie eine
heisse Kartoffel behandelt worden ist:
Ein Gremium schob die ungelösten Pro-

bleme dem anderen zu. Welches Schick-
sal der Botschaft des Bundesrates im par-
lamentarischen Entscheidungsprozess
blühen wird, lässt sich nicht vorher-

sagen. Angesichts des Widerstandes, der

12 ZEITLUPE 4 2005



ZEITSPIEGEL | PFLEGEFINANZIERUNG

sich in Fachverbänden und Seniorenorga-
nisationen formiert, muss aber damit ge-
rechnet werden, dass das bundesrätliche

Konzept auch in den eidgenössischen
Räten auf wenig Gegenliebe stösst. Die

Grundidee des Bundesrates besteht da-

rin, dass die Krankenversicherung nur
noch jene pflegerischen Massnahmen
voll finanzieren soll, die der Behandlung
einer Krankheit dienen. An die so ge-
nannte Grundpflege, die der Befriedigung
der alltäglichen Bedürfnisse dient, müs-

sen die Kassen dann nur noch einen

Beitrag leisten. Die übrigen Pflegekosten
werden zu Lasten der Betroffenen bzw.
ihrer Angehörigen gehen.

Ein kollektives Risiko
Bereits heute tragen die privaten Haus-

halte rund 40 Prozent der Alterspflege-
kosten. Mit dem neuen Finanzierungs-
modell würde der Anteil auf annähernd
50 Prozent steigen! Hinzu kommen die

Kosten für Unterkunft und Betreuung,
die heute wie in Zukunft den Pflege-

bedürftigen berechnet werden. Wer nicht
über die notwendigen Mittel verfügt, um
die Rechnungen aus eigener Tasche zu
begleichen, hat unter bestimmten Voraus-

Setzungen Anspruch auf Ergänzungs-
leistungen. Um zu verhindern, dass

Heimbewohnerinnen und -bewohner für-
sorgeabhängig werden, schlägt der Bun-
desrat vor, auf eine Begrenzung der Er-

gänzungsleistungen (die heute bei rund
30 000 Franken pro Jahr liegt) zu verzieh-

ten. Ausserdem soll mit der Einführung
einer Entschädigung für Hilflosigkeit
leichten Grades ein Anreiz geschaffen
werden, länger zu Hause zu bleiben.

Die angestrebte Kostenverlagerung
zu Lasten der privaten Haushalte wider-
spricht allerdings einer zentralen Aus-

sage in der bundesrätlichen Botschaft:
Die Pflegebedürftigkeit sei «zunehmend
als strukturelles Problem und unver-
schuldetes Lebensrisiko anerkannt wor-
den, das grundsätzlich nicht individuell,
sondern finanziell über kollektive Siehe-

rungssysteme der sozialen Sicherheit ge-
löst werden muss».

Mit anderen Worten: Wie Arbeits-
losigkeit, Krankheit und Alter gehört
auch Pflegedürftigkeit zu den Risiken, die

alle treffen können. Die Antwort der mo-
dernen Gesellschaft auf solche Risiken
besteht darin, gemeinsame Ausgleichs-
mechanismen (etwa in Form von Sozial-

werken) zu schaffen, um die Folgen
beispielsweise finanzieller Art für die
Einzelnen erträglicher zu machen.

«Vernünftige Einnahmequelle»
Nimmt man den Bundesrat ernst, so folgt
daraus, dass zur Finanzierung der Lang-
zeitpflege eine kollektive Einrichtung
geschaffen werden müsste, die durch Bei-

träge und/oder Steuermittel zu speisen
wäre. Falls die obligatorische Kranken-

Versicherung diese Aufgabe nicht über-
nehmen kann, sollte an eine eigenständi-

ge Pflegeversicherung gedacht werden.

Diese liesse sich beispielsweise aus den
Einkünften einer eidgenössischen Erb-
schafts- und Schenkungssteuer alimen-
deren. Der Grundgedanke dahinter ist
sehr einfach: Eine Pflegeversicherung
kann verhindern, dass ein mögliches
Erbe zur Finanzierung eines kostspieli-
gen Pflegeheimaufenthaltes verwendet
werden muss. Dieser «Erbenschutz»

rechtfertigt die Einführung einer Steuer-
liehen Abgabe.

Nachdem die meisten Kantone ihre
Erbschaftssteuern für direkte Nach-
kommen abgeschafft haben, wäre dieses

Steuersubstrat jetzt für den Bund ver-
fügbar. Als Kaspar Villiger noch Finanz-
minister war, wies er verschiedentlich
darauf hin, dass es sich bei der Erb-
schaftssteuer um «eine durchaus ver-
nünftige Einnahmequelle für den Staat»

handle. Mit einer Zweckbindung zur Fi-

nanzierung der Langzeitpflege versehen,
könnte ein solcher Gedanke weit herum
Akzeptanz gewinnen. Der Vorschlag,
Erbschaften zur Finanzierung der Alters-
pflege zu besteuern, wird übrigens nicht
nur in der Schweiz diskutiert. Der briti-
sehe Ökonom Bernard Casey präsentier-
te sein Konzept bereits vor zwei Jahren

an einem Forum der Krankenversicherer
in Zürich. Jetzt wird es Zeit, diese Idee
auf breiter Basis zu beraten.

*Kurt Seifert ist bei Pro Senectute Schweiz für

Stellungnahmen zu sozial- und gesundheits-

politischen Grundsatzfragen verantwortlich.
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Postoperative Rehabilitation nach
Hüft-, Knie- und Schultergelenks-
und Rückenoperationen

Herzrehabilitation

Wassergymnastiken und Aquafit Einmalige Lage

Gruppengymnastiken Betreuung durch

Walking oder Schneeschuhlaufen Fachärzte

je nach Saison Physiotherapie

Entspannungstechniken Fitnessraum

Terraintraining und begleitete Hallenschwimmbad

Spaziergänge Therapiebad

Gesundheitstrainirig und Vorträge Diätlernküche

INSERAT

flaslibergcr

Rehabilitationsklinik
CH-6083 Hasliberg

Ärztliche Leitung: Dr. med. Eduard Hefti

Facharzt FMH für Innere Medizin,

Facharzt FMH physikalische Medizin
und Rehabilitation

Tel. 033 972 55 55
Fax 033 972 55 56

www.haslibergerhof.ch
E-Mail: info@haslibergerhof.ch

Senden Sie uns bitte weitere Unterlagen

Vorname

Adresse

PLZ/Ort

ZEITLUPE 4 • 2005 13


	Wer soll das bezahlen?

